
 

Antrag auf Beurlaubung im Wintersemester 20  / 20  

 Sommersemester 20  

Matrikelnummer:  
 

Name:  

Vorname:  

Geburtstag:  

Telefon:  

Fachsemester:  im Studiengang ______________________________________________. 
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Grund der Beurlaubung (zutreffendes ankreuzen): Erforderlicher Nachweis 

1. Studium an einer ausländischen Hochschule  
oder einer Sprachschule 

 Bescheinigung des akademischen Auslandsamts; 
außerhalb des Sokratesprogramms zusätzlich eine Zulas-
sungsbestätigung der ausländischen Hochschule / 
Sprachschule mit genauer Angabe über den Zeitraum 

2. Tätigkeit als Fremdsprachenassistent/in  
oder Schulassistent/in im Ausland 

 Nachweis beifügen, siehe Grund 1 

3. Aufnahme einer praktischen Tätigkeit, die in 
einer Prüfungsordnung vorgeschrieben ist o-
der die dem Studienziel dient 

 Bescheinigung des akademischen Prüfungsamtes, dass 
das Praktikum gemäß Prüfungsordnung genehmigt ist 
sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers über den 
Zeitraum des Praktikums und die Wochenarbeitszeit.  

4. Krankheit: aufgrund der Erkrankung ist ein 
Besuch von Lehrveranstaltungen und die 
Erbringung von Studienleistungen nicht mög-
lich 

 Fachärztliches Attest, mit dem die gesetzlichen Voraus-
setzungen belegt werden!!  

5. Pflege des Ehegatten oder in gerader Linie 
Verwandten oder ersten Grades Verschwäger-
ten, die/der hilfsbedürftig im Sinne des Bun-
dessozialhilfegesetzes ist 

 Bescheinigung des betreuenden Arztes, aus der der Zeit-
raum der Betreuung hervorgeht oder Bescheinigung der 
Krankenkasse, aus der die betreuende Person und der 
Zeitraum hervorgeht 

6. Bevorstehende Niederkunft oder anschließen-
de Pflege des Kindes 

 Ärztliche Bescheinigung über den voraussichtlichen Ge-
burtstermin; bei Betreuung des Kindes eine Kopie der 
Geburtsurkunde 

  Geburtsurkunde liegt der Hochschule bereits vor 

7. Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst  Nachweis über die Dauer des Dienstes (Einberufung) 

8. Sonstige wichtige Studien bezogene Gründe 
für eine Beurlaubung 

 Begründung auf gesondertem Blatt sowie ggf. Vorlage 
entsprechender Nachweise 



 
 
Ich war bereits in folgende/m Semester/n beurlaubt: _____________________________________________ 

Bitte geben Sie bei einer Beurlaubung nach Punkt 1 oder 2 an,  
ob sich Ihr Auslandsaufenthalt auf Ihr jetziges Studium bezieht:   ja  nein 

Wenn ja: 
Geben Sie bitte das Land an: _________________________________________________  

Geben Sie bitte die Anzahl der Monate ein: _____________________________________  

Geben Sie bitte an, ob es sich um ein Präsenzstudium oder ein Praxissemester handelt: 

Präsenzstudium  Praxissemester  

 
 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise: 

1. Die Beurlaubung ist mit Angabe des Beurlaubungsgrundes bei der Studienabteilung zu beantragen. Der Grund ist 
durch geeignete Bescheinigungen und ggf. durch eine persönliche Begründung nachzuweisen. Eine Beurlaubung 
wirkt jeweils für das aktuelle Semester. Beurlaubungen für zurückliegende Semester sind ausgeschlossen!  

2. In den Fällen 1 – 3 kann eine Beurlaubung nur innerhalb der Rückmeldefrist beantragt werden.   
In den Fällen 4 - 8 muss die Beurlaubung unverzüglich nach Eintritt des Beurlaubungsgrundes innerhalb des be-
absichtigten Beurlaubungssemesters gestellt werden (ggf. auch bereits in der Rückmeldefrist). 

3. Einem Beurlaubungsantrag wird in der Regel nicht mehr stattgegeben, wenn der Beurlaubungsgrund nach Ablauf 
der Hälfte der Vorlesungszeit eingetreten ist!  

4. Für die Zahlung der Studiengebühr gilt folgendes:  

Soweit die Beurlaubung in der Rückmeldefrist beantragt und für das Rückmeldesemester genehmigt wird, sind 
Sie von der Zahlung der Studiengebühr befreit! 

Soweit der Beurlaubungsgrund erst nach Ablauf der Rückmeldefrist eintritt, muss die Studiengebühr( und 
der Semesterbeitrag) zunächst gezahlt werden, damit die Rückmeldung in das nächste Semester erfolgen kann! 

Nur wenn der Beurlaubungsantrag vor Vorlesungsbeginn eingereicht und genehmigt wird, kann die Studiengebühr 
in vollem Umfang zurückgezahlt werden. Danach ist ggf. ein Teilerlass nach Antragstellung möglich. 

5. Studentenwerksbeitrag und Verwaltungskostenbeitrag müssen  für das Urlaubssemester in jedem Fall ge-
zahlt werden! 

 

Dem Antrag liegen folgende Bescheinigungen bei: ______________________________________________________  

______________________________________  ____________________________________________  
Ort Datum Unterschrift Antragsteller/in 
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